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Mit Medienmitteilung vom 18.09.2012 teilte der Regierungsrat in einer Absichtserklärung mit, dass 
er Voraussetzungen für mindestens 200 neue Genossenschaftswohnungen schafft. Drei 
Baurechtsverträge wurden für drei Areale genehmigt um die regierungsrätliche 
Wohnraumentwicklungsstrategie zur Förderung gemeinnützigen Wohnungsbaus zu realisieren. 

Eines der drei Areale befindet sich im Wettstein-Quartier. Es handelt sich um den Innenhof 
Riehenring 3, vis-à-vis dem "Landhof", wo 30 Wohnungen errichtet werden sollen, wie aus lediglich 
zwei Zeilen der oben zitierten Medienmitteilung zu erfahren ist. 

Zu diesem Bauvorhaben Riehenring 3 stellen sich folgende dringliche Fragen: 

1. Ist der RR der Meinung, dass er dem verfassungsmässigen Recht der Anwohner auf eine 
frühzeitige Information und Einbezugnahme Genüge getan hat, da doch ca. 1'000 Anwohner 
betroffen sind? 

2. Hat der RR berücksichtigt, dass das gegenüberliegende Areal "Landhof" per Volksbeschluss 
für Wohnbauten gesperrt ist und dass dort zur künftigen Nutzung ein breit angelegter 
Wettbewerb veranstaltet wurde? 

3. Aus welchem Grund will die beauftragte Wohngenossenschaft WOHNSTADT in diesem engen 
Innenhof anstelle von 30 nun 36 Wohnungen mit über 150 möglichen Bewohnern errichten? 

4. Kann es der RR nachvollziehen, dass die Anwohner diesen ruhigen, engen Innenhof nicht 
durch einen Bauklotz zugepflastert wünschen, da der Messebetrieb schon ausreichend Verkehr 
und Immissionen bringt und ein ähnliches Vorhaben im "Landhof" gegenüber deutlich per 
Volksabstimmung abgewiesen wurde? 

5. Wieso wurde bis heute kein Wettbewerb in Zusammenarbeit mit den Anwohnern wie im 
"Landhof" ausgeschrieben, da es zur Nutzung dieses Innenhofes doch eine Vielzahl von 
Alternativen zu einem viergeschossigen Wohnklotz gibt? 

6. Findet es der RR richtig, dass er in einem solch sensiblen Wohngebiet Bauland im Baurecht zur 
Verfügung stellt, ohne durch Rahmenbedingungen zur Art einer möglichen Nutzung, zur Grösse, 
Architektur und Raumbelegung massgeblichen Einfluss zu nehmen? 
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